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m . Besoldungsverhaltnisse der Regieningsräthe und Oberlichter, 

Kantone. 
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1 Kleiner Rath oder die vollziehende Regierungsbehörde mit 3 Stellvertretern. 
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Es besteht ferner eine Standeskommission, zusammengesetzt aus den 3 Mitgliedern des Kleinen Rathes und dessen | 
Stellvertretern, nebst 9 Mitgliedern, welche Regieningsräthe heissen. 

2 Nebst Taggeldern von Fr. 8 für Missionen, ausser den Kanton Extrafahrtenentschädigung. 
; 

* An Mitglieder, welche eine Stunde und mehr vom Sitzungsorte entfernt wohnen, jährliche Entschädigung von Fr. 100, j 
an solche, die mehr als zwei Stunden entfernt wohnen, Fr. 200 per Jahr als Reiseentschädigung. 

* Nebst freier Wohnung mit Beheizung, Licht und Bedienung, oder andernfalls Fr. 300 Entschädigung. 
5 Mit Taggeldern à Fr. 5, 7 und 9. 50 nebst Reiseentschädigung. 
6 Die drei ständigen Mitglieder erhalten fix Fr. 2400—2600> die vier übrigen je Fr. 700. 
7 Mit Taggeldern. 
8 Es wird hier nicht der effektive Aufwand gerechnet, der für Bern in den letzten Jahren um Fr 

war, sondern um Zufälligkeiten zu vermeiden, die volle gesetzliche Ausgabe. Die Präsidentenzulag 
cherorts nicht erforscht werden und sind daher ganz weggelassen. 
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9 Hier kann nicht ermittelt werden, welcher fixe Gehalt ein jeder dieser 7 Mitglieder der Gerichtsverwaltung jährlich 
bezieht ; die Gehaltssumme von Fr. 6000 gilt für die Präsidenten des kantonalen Civil- und Strafgerichts. 

10 Den Mitgliedern des kantonalen Gerichts sind keine fixen Gehalte festgesetzt. 
11 Dazu Taggelder in ungefähr eben so hohem Betrag. 
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